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Anpassbarer Wdhnungsbau -
Wohnungsanpassungen - wer zahlt? 
Anpassbare Wohnungen er s te 11 en un d di e 
Anpassungen ausführen sind zwei Arbeits­
gange, di e ni cht mitei nander vermi scht 
werden dürfen. Si e kon nen, - für d en 
Fall, dass Anpassungen überhaupt notwen­
dig werden -, Jahre auseinander liegen. 

Di ese zwei Arbei tsgange gehen au eh von 
zwei unterschiedlichen Kostentragern 
aus: 

l) Anpassbare Wohnungen erstellen 
Werden di e Wohnungen erste 11 t, umgebaut 
oder umgenutzt, wi r d das Gespann Bau­
herrschaft und Finanzierungsinstitut 
(Bank, Pensionskasse usw.) aktiv. Von 
dieser Seite werden wir dann auch haufig 
angefragt, ob behindertengerecht anpass­
bare Wohnungen subventionsberechtigt 
sei en. (W er Gutes tu t, w i 11 dafür be­
lohnt werden). Diese Anfrager müssen wir 
meistens enttauschen: Für etwas, das 
keine Mehrkosten verursacht, kann es 
k ei ne Zuschüsse geben. Anpassbare Woh­
nungen s i n d i n d er Erste 11 un g i n d er 
Regel nicht teurer. 

2) Wohnungsanpassungen 
Müssen Wohnungen an di e besonderen Be­
dürfnisse eines behinderten oder betag­
ten Bewohners angepasst werden, ist die­
ser Kostentrager. Neben dem Einverstand­
ni s des Wohnungsei gentümers un d a 11 en­
fal l s der Baubehorde, muss er selbst die 
notwendige Firyanzierung beibringen. Es 
kommen, je nach Behinderung und Umstan­
den, verschiedene Quellen infrage: 

2a) Invalidenversicherung 
Die IV übernimmt gemass 11 Wegleitung über 
die Abgabe von Hilfsmitteln durch die 
Invalidenversicherung 11 (Hilfsmittelliste 
1.89) Hebebühnen, Treppenlifte und wei­
tere Beseitigungen von Hindernissen und 
Aenderungen i m b au l i eh en Berei eh, wenn 
dadurch der Bewohner befãhigt wird, ein 
wesentliches ( 1 existenzsicherndes 1

) Er­
werbseinkommen zu erzielen oder den 
Haushalt selbstãndig zu führen. Ausser­
dem werden von der IV ( und etwas be­
grenzter von der AHV) Leistungen im Bau­
bereich unterstützt, wenn dadurch jemand 
zur Selbstsorge (alltagliche Verrichtun-

g en o h ne fremde H i l f e) befahi g t w i r d. 
Di e entsprechenden Abk l arungen erfo l gen 
in Zusammenarbeit mit der zustandigen 
IV-Regionalstelle. 

2b) Unfall- und 
Haftpflichtversicherungen 

2c) private Hilfsorganisationen 

2d) eigene Leistungen 

Die Bau- und Sozialberatung ist über die 
verschiedenen Moglichkeiten orientiert. 

Es versteht sich von selbst, dass die 
finanzie11en Aufwendungen für eine An­
passung weniger gross sind, sobald die 
Wohnungen anpassbar ist. 

Die Finanzierer von Anpassungen (2a-2d) 
sind sich dessen noch viel zu wenig be­
wusst! 

Umdenken im Wohnungsbau 
Der Artikel 11 Die anpassbare Wohnung 11 

in der NZZ-Beilage 11 Planen, Bauen, 
Wohnen 11 fasst di e Erkenntni s se des 
anpassbaren Wohnungsbaus anschaulich 
zusammen. Di e Bei l age entstand a l s 
Folge der Tagung 11 Behinderungen im 
L i egenschaftenmarkt n vom 29. Novem­
ber 1989 in Zürich. Die Tagung wurde 
gemeinsam von der Schweizerischen 
Fachstelle und der Neuen Zürcher 
Zeitung organisiert. Weitere Exem­
plare sind, solange Vorrat, bei der 
Fachstelle erhaltlich. 
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